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gelehnt wird. Die Inhaber eines vorrangigen Pfandrechts können nach § 805 vor-
gehen (→ Rn. 4). Zum Widerspruchsrecht der Realgläubiger → Rn. 8.

Kosten
Die Pfändung löst eine besondere Gebühr bei dem Gerichtsvollzieher aus
(Nr. 205 KV GvKostG). Gebührentatbestand ist die Bewirkung einer Pfändung.
Neben dieser Gebühr wird ggf. ein Zeitzuschlag (Nr. 500 KV GvKostG) für jede
weitere angefangene Stunde erhoben, wenn die Erledigung der Amtshandlung
mehr als drei Stunden in Anspruch nimmt.

Unpfändbare Sachen
(1) Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen:
1. die dem persönlichen Gebrauch oder dem Haushalt dienenden Sachen, ins-

besondere Kleidungsstücke, Wäsche, Betten, Haus- und Küchengerät, soweit
der Schuldner ihrer zu einer seiner Berufstätigkeit und seiner Verschuldung
angemessenen, bescheidenen Lebens- und Haushaltsführung bedarf; ferner
Gartenhäuser, Wohnlauben und ähnliche Wohnzwecken dienende Einrich-
tungen, die der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen unterlie-
gen und deren der Schuldner oder seine Familie zur ständigen Unterkunft
bedarf;

2. die für den Schuldner, seine Familie und seine Hausangehörigen, die ihm im
Haushalt helfen, auf vier Wochen erforderlichen Nahrungs-, Feuerungs- und
Beleuchtungsmittel oder, soweit für diesen Zeitraum solche Vorräte nicht
vorhanden und ihre Beschaffung auf anderem Wege nicht gesichert ist, der
zur Beschaffung erforderliche Geldbetrag;

3. Kleintiere in beschränkter Zahl sowie eine Milchkuh oder nach Wahl des
Schuldners statt einer solchen insgesamt zwei Schweine, Ziegen oder Schafe,
wenn diese Tiere für die Ernährung des Schuldners, seiner Familie oder
Hausangehörigen, die ihm im Haushalt, in der Landwirtschaft oder im Ge-
werbe helfen, erforderlich sind; ferner die zur Fütterung und zur Streu auf
vier Wochen erforderlichen Vorräte oder, soweit solche Vorräte nicht vor-
handen sind und ihre Beschaffung für diesen Zeitraum auf anderem Wege
nicht gesichert ist, der zu ihrer Beschaffung erforderliche Geldbetrag;

4. bei Personen, die Landwirtschaft betreiben, das zum Wirtschaftsbetrieb er-
forderliche Gerät und Vieh nebst dem nötigen Dünger sowie die landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse, soweit sie zur Sicherung des Unterhalts des Schuld-
ners, seiner Familie und seiner Arbeitnehmer oder zur Fortführung der Wirt-
schaft bis zur nächsten Ernte gleicher oder ähnlicher Erzeugnisse erforder-
lich sind;

4a. bei Arbeitnehmern in landwirtschaftlichen Betrieben die ihnen als Vergütung
gelieferten Naturalien, soweit der Schuldner ihrer zu seinem und seiner Fa-
milie Unterhalt bedarf;

5. bei Personen, die aus ihrer körperlichen oder geistigen Arbeit oder sonstigen
persönlichen Leistungen ihren Erwerb ziehen, die zur Fortsetzung dieser Er-
werbstätigkeit erforderlichen Gegenstände;

6. bei den Witwen und minderjährigen Erben der unter Nummer 5 bezeichne-
ten Personen, wenn sie die Erwerbstätigkeit für ihre Rechnung durch einen
Stellvertreter fortführen, die zur Fortführung dieser Erwerbstätigkeit erfor-
derlichen Gegenstände;

VI.

§ 811
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7. Dienstkleidungsstücke sowie Dienstausrüstungsgegenstände, soweit sie zum
Gebrauch des Schuldners bestimmt sind, sowie bei Beamten, Geistlichen,
Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten und Hebammen die zur Ausübung des Be-
rufes erforderlichen Gegenstände einschließlich angemessener Kleidung;

8. bei Personen, die wiederkehrende Einkünfte der in den §§ 850 bis 850 b die-
ses Gesetzes oder der in § 54 Abs. 3 bis 5 des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch bezeichneten Art oder laufende Kindergeldleistungen beziehen, ein
Geldbetrag, der dem der Pfändung nicht unterworfenen Teil der Einkünfte
für die Zeit von der Pfändung bis zu dem nächsten Zahlungstermin ent-
spricht;

9. die zum Betrieb einer Apotheke unentbehrlichen Geräte, Gefäße und Waren;
10. die Bücher, die zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie in der Kir-

che oder Schule oder einer sonstigen Unterrichtsanstalt oder bei der häusli-
chen Andacht bestimmt sind;

11. die in Gebrauch genommenen Haushaltungs- und Geschäftsbücher, die Fa-
milienpapiere sowie die Trauringe, Orden und Ehrenzeichen;

12. künstliche Gliedmaßen, Brillen und andere wegen körperlicher Gebrechen
notwendige Hilfsmittel, soweit diese Gegenstände zum Gebrauch des
Schuldners und seiner Familie bestimmt sind;

13. die zur unmittelbaren Verwendung für die Bestattung bestimmten Gegen-
stände.

(2) 1Eine in Absatz 1 Nr. 1, 4, 5 bis 7 bezeichnete Sache kann gepfändet werden,
wenn der Verkäufer wegen einer durch Eigentumsvorbehalt gesicherten Geldfor-
derung aus ihrem Verkauf vollstreckt. 2Die Vereinbarung des Eigentumsvorbehal-
tes ist durch Urkunden nachzuweisen.
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Allgemeines
1. Normzweck. Zum Schutz des Schuldners „aus sozialen Gründen im öffentli-
chen Interesse“1 ist die Pfändung der in Abs. 1 Nr. 1–13 aufgezählten Gegenstän-
de verboten. In Rspr. und Lit. werden die Pfändungsverbote als Konkretisierung
des Sozialstaatsprinzips (Art. 20 und 28 GG) sowie als Ausfluss der in Art. 1
und 2 GG verbürgten Grundrechte (Menschenwürde, freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit) verstanden.2 Aufgrund dieser verfassungsrechtlichen Vorgaben ist
der Staat verpflichtet, jedem die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der
Würde des Menschen entspricht (vgl. § 1 SGB XII).3 Demensprechend um-
schreibt die Rspr. den Zweck der Pfändungsverbote wie folgt: „Dem Schuldner
und seinen Familienangehörigen soll durch sie die wirtschaftliche Existenz erhal-
ten werden, um – unabhängig von der Sozialhilfe – ein bescheidenes, der Würde
des Menschen entsprechendes Leben führen zu können.“4 Der Erfüllung der
staatlichen Verpflichtung dienen auf der einen Seite die Pfändungsbeschränkun-
gen, die eine Kahlpfändung verbieten und sicherstellen, dass dem Vollstreckungs-
schuldner das zur Führung eines menschenwürdigen Lebens nötige Existenzmini-
mum nicht weggenommen wird. Auf der anderen Seite kommt der Staat seiner
Verpflichtung dadurch nach, dass er denjenigen, die aus eigener Kraft oder mit
eigenen Mitteln ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend bestreiten
können, einen Anspruch auf Sozialhilfe gewährt (vgl. §§ 17, 19 SGB XII). Diesen
Zusammenhang zwischen Pfändungsverboten und Sozialhilfe gilt es bei der Aus-
legung des Abs. 1 zu berücksichtigen: Um zu vermeiden, dass die Pfändung zu
Lasten öffentlicher Mittel erfolgt, dürfen dem Schuldner bei der Zwangsvollstre-
ckung keine Gegenstände entzogen werden, die ihm der Staat aus sozialen Grün-
den mit Leistungen der Sozialhilfe wieder zur Verfügung stellen müsste.5

2. Rechtsnatur. Von ihrer Rechtsnatur her handelt es sich bei den Pfändungsver-
boten um prozessuale und damit öffentlich-rechtliche Schranken der staatlichen
Vollstreckungsgewalt,6 die den materiell-rechtlichen Anspruch und dessen Verfol-
gung und Durchsetzung im Erkenntnisverfahren unberührt lassen.7

3. Anwendungsbereich. Die Vorschrift gilt für die Zwangsvollstreckung in kör-
perliche Sachen wegen Geldforderungen. Auf die Art der Geldforderung kommt
es grds.8 nicht an. Die Pfändungsverbote gelten auch bei Arrestpfändungen und
Anschlusspfändungen.9 Eine entsprechende Anwendung bei gesetzlichen Pfand-
rechten ist in §§ 562 Abs. 1 S. 2, 592 S. 3, 704 S. 2 BGB vorgesehen.
Geschützt wird jeder Schuldner, auch juristische Personen.10 Der Erbe genießt
Pfändungsschutz im Hinblick auf die Nachlassgegenstände, wenn in seiner Per-

I.

1 BGHZ 137, 193 = NJW 1998, 1058.
2 BFH NJW 1990, 1871; BGH NJW-RR 2004, 789 (790); BGH NJW-RR 2010, 642

(643) (Rn. 11); BGH NJW-RR 2011, 1366 (1367) (Rn. 10); MüKoZPO/Gruber § 811
Rn. 2; Zöller/Herget § 811 Rn. 1; vgl. auch Musielak/Voit/Becker § 811 Rn. 1.

3 Vgl. Stein/Jonas/Würdinger § 811 Rn. 2; Zöller/Herget § 811 Rn. 1.
4 BGH NJW-RR 2010, 642 (643) (Rn. 11 f.); BGH NJW-RR 2011, 1366 (1367)

(Rn. 10).
5 BGH NJW-RR 2004, 789 (790); MüKoZPO/Gruber § 811 Rn. 6; Stein/Jonas/Würdin-

ger § 811 Rn. 3.
6 BFH NJW 1990, 1871.
7 Vgl. BGHZ 137, 193 = NJW 1998, 1058. Vgl. auch Stein/Jonas/Würdinger § 811 Rn. 8

sowie Rn. 2 aE: Das Gesetz versteht den Vollstreckungsschutz lediglich als Aufschub
der Rechtsdurchsetzung, nicht als Verhinderung des Vollstreckungserfolgs.

8 Außer bei § 811 Abs. 1 Nr. 8, der einer Umgehung des Lohnpfändungsschutzes vorbeu-
gen soll, bei dem die Art der zu vollstreckenden Forderung von Bedeutung ist.

9 AllgM; vgl. MüKoZPO/Gruber § 811 Rn. 11; Musielak/Voit/Becker § 811 Rn. 2.
10 Zöller/Herget § 811 Rn. 4.
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son die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen.11 § 811 schützt nicht das Eigen-
tum, sondern den Besitz und die Gebrauchsmöglichkeit.12 Es kommt daher – au-
ßer bei Abs. 2 – nicht darauf an, wem der zu pfändende Gegenstand gehört. Ei-
gene Sachen des Schuldners sind also uU deswegen pfändbar, weil er fremde Sa-
chen benutzen kann.13 Die Pfändungsverbote des Abs. 1 gelten auch dann, wenn
der Gläubiger in eine Sache vollstreckt, die ihm zur Sicherung der zu vollstre-
ckenden Forderung übereignet worden ist. Es macht keinen Unterschied, dass die
Sache eindeutig dem Gläubiger gehört und dieser unzweifelhaft einen durchsetz-
baren Herausgabeanspruch gegen den Schuldner hat.14 Ob der Schuldner heraus-
geben muss, ist vom Prozessgericht zu entscheiden. Dessen Zuständigkeit würde
unterlaufen, wäre Abs. 1 bei Sicherungseigentum des Gläubigers nicht anwend-
bar: Dann müssten nämlich der Gerichtsvollzieher sowie – auf Erinnerung hin –
das Vollstreckungsgericht im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen des
Abs. 1 über die Herausgabepflicht befinden.15 Abs. 1 hilft dem Schuldner aller-
dings nicht, wenn der Gläubiger die Vollstreckung gem. § 883 betreibt
(→ Rn. 5), nachdem er aufgrund seines Sicherungseigentums einen Titel auf He-
rausgabe erwirkt hat.
§ 811 findet keine Anwendung bei der Vollstreckung von Herausgabeansprüchen
gem. §§ 883 f. Ebenso wenig ist § 811 zugunsten desjenigen anwendbar, der nach
dem AnfG die Zwangsvollstreckung in einen Gegenstand dulden muss.16 Mit
dem Zweck des AnfG, die vor der anfechtbaren Rechtshandlung bestehende Zu-
griffslage wiederherzustellen, wäre es nicht zu vereinbaren, wenn sich der An-
fechtungsgegner auf § 811 berufen könnte.
4. Auslegung. Da § 811 in der heutigen Zeit als Ausfluss der in Art. 1 und 2 GG
verbürgten Grundrechte sowie als Konkretisierung des Sozialstaatsgebotes ver-
standen wird (→ Rn. 1), ist auf eine verfassungskonforme Auslegung der Vor-
schrift zu achten.17 Dem Wortlaut, der ersichtlich auf überholten sozialen Struk-
turen aus dem 19. Jahrhundert aufbaut,18 kommt bei der Auslegung nur einge-
schränkte Bedeutung zu. Zu Recht wird § 811 als antiquiert kritisiert und eine
Modernisierung angemahnt.19 Ebenso ist Kasuistik, v.a. ältere Rspr. vor Inkraft-
treten des GG, nur bedingt aussagekräftig.20 Geboten ist eine zeitgemäße Ausle-
gung der Bestimmung, die der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Rech-
nung trägt und den hohen Lebensstandard in der Bundesrepublik Deutschland
berücksichtigt.21 Für die Auslegung des § 811 sind ferner die Regelungen über
die Sozialhilfe von Bedeutung, die Anhaltspunkte dafür liefern, was der Gesetz-
geber unter dem – auch durch die Pfändungsverbote geschützten (→ Rn. 1) –
menschenwürdigen Existenzminimum versteht.22 Die Besonderheiten des Einzel-
falls, nach denen sich die Sozialhilfe richtet (s. § 9 Abs. 1 SGB XII), sind daher

11 Stein/Jonas/Würdinger § 811 Rn. 10 und 16.
12 Stein/Jonas/Würdinger § 811 Rn. 13; Zöller/Herget § 811 Rn. 7; vgl. Musielak/Voit/

Becker § 811 Rn. 5.
13 Vgl. AG Landau DGVZ 1991, 12; Musielak/Voit/Becker § 811 Rn. 5.
14 HM; OLG Hamm MDR 1984, 855 (zu § 811 Abs. 1 Nr. 5); MüKoZPO/Gruber § 811

Rn. 17 und 59; Musielak/Voit/Becker § 811 Rn. 5.
15 Eingehende Begründung bei Stein/Jonas/Würdinger § 811 Rn. 14; vgl. auch Thomas/

Putzo/Seiler § 811 Rn. 4.
16 AllgM; OLG Hamm NJW 1962, 1827; vgl. auch MüKoZPO/Gruber § 811 Rn. 12;

Musielak/Voit/Becker § 811 Rn. 4.
17 BFH NJW 1990, 1871: Auslegung mit Blick auf die Grundrechte aus Art. 1 und 2 GG;

vgl. auch BGH NJW-RR 2004, 789 (790); MüKoZPO/Gruber § 811 Rn. 4 f.
18 Vgl. BFH NJW 1990, 1817; Zöller/Herget § 811 Rn. 3.
19 Eingehend Glenk ZRP 2013, 232, dessen Kritik sich ebenso gegen § 811 a richtet.
20 Vgl. BGH NJW-RR 2004, 789 (790); Schneider/Becher DGVZ 1980, 177 (184 f.).
21 BGH NJW-RR 2004, 789 (790).
22 BGH NJW-RR 2004, 789 (790) (noch zum BSHG).
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Einführung
Die praktische Bedeutung der Zwangsvollstreckung in IT-Güter wächst stetig.
Diese Entwicklung hängt zuvorderst mit der zunehmenden Technisierung von
Unternehmen und Privathaushalten zusammen, wodurch sich der Anteil von IT-
Gütern an der insgesamt für einen Vollstreckungszugriff zur Verfügung stehen-
den Vermögensmasse von Schuldnern erhöht. Zur gesteigerten Relevanz trägt
aber auch die Entstehung neuer Märkte und Geschäftsmodelle für gebrauchte IT-
Güter bei (zB Handel mit Gebrauchtsoftware), die eine Verwertung zunehmend
aussichtsreich erscheinen lassen.
Die Vollstreckung in IT-Güter richtet sich in erster Linie nach den Bestimmungen
der ZPO, dh, es gelten die allgemeinen und besonderen Voraussetzungen der
Zwangsvollstreckung. Bei der Auslegung und Anwendung einzelner Bestimmun-
gen müssen jedoch die Eigenarten von IT-Gütern berücksichtigt werden. Außer-
dem werden die Bestimmungen der ZPO stellenweise durch Spezialgesetze er-
gänzt, so etwa durch §§ 113 ff. UrhG bei der Vollstreckung wegen Geldforderun-
gen in urhebergesetzlich geschützte Software.
Das Zwangsvollstreckungsrecht nimmt eine grundlegende Unterteilung der Voll-
streckungsarten danach vor, ob es sich um die Durchsetzung einer Geldforderung
(hierzu §§ 803 ff. ZPO) oder eine Herausgabe oder sonstige Handlung handelt
(hierzu §§ 883 ff. ZPO). Im erstgenannten Fall ist weiter danach zu differenzie-
ren, ob die Vollstreckung eine Sache (zB Hardware, Software) oder ein Recht (zB
Urheberrecht an einer Softwareentwicklung, Nutzungsrecht an einer Domain)
betrifft. Natürlich kommt auch eine gleichzeitige Vollstreckung in Sachen und
Rechte in Betracht.
Bei der Vollstreckung in ein komplettes IT-System, bestehend zB aus PC, Periphe-
riegeräten, Datenträgern mit Software sowie begleitender Dokumentation, sind
alle Komponenten gesondert zu betrachten. Wie bei Sachgesamtheiten allgemein
üblich, müssen die Vollstreckungsvoraussetzungen für jede Komponente vorlie-
gen.

Hardware
1. Vollstreckung wegen Geldforderungen. Nahezu durchweg erfolgt die Voll-
streckung in Hardware wegen Geldforderungen im Wege der Sachpfändung mit
anschließender Verwertung (§§ 803 Abs. 1 S. 1, 808 ff. ZPO). Unter den Voraus-
setzungen des § 865 ZPO können ausnahmsweise die Vorschriften über die Im-
mobiliarvollstreckung (§§ 864 ff. ZPO) anzuwenden sein.1

Zuständiges Vollstreckungsorgan bei der Sachpfändung ist der Gerichtsvollzieher
desjenigen Amtsgerichtsbezirks, in dem die Vollstreckungshandlung vorgenom-
men werden soll (§ 753 Abs. 1 ZPO). Sofern die Aufforderung an den Schuldner
zur freiwilligen Leistung (§ 59 Abs. 2 GVGA) erfolglos bleibt, nimmt der Ge-
richtsvollzieher durch das Anbringen der Pfandsiegel die Pfändung vor. Grund-
sätzlich verbleibt die Hardware danach so lange im Schuldnergewahrsam (§ 808
Abs. 2 ZPO), bis sie vom Gerichtsvollzieher zur Verwertung (§§ 814 ff. ZPO) ab-
geholt wird. Nur ausnahmsweise ist sie gleich nach der Pfändung wegzuschaffen,
zB wenn andernfalls eine Veräußerung der Hardware durch den Schuldner droh-
te und somit das Gläubigerinteresse gefährdet wäre. Sofern sich die schuldnerei-
gene Hardware im Gewahrsam eines nicht herausgabebereiten Dritten (zB Ser-
vice Provider) befindet, kann zur Vornahme der eigentlichen Pfändung die Pfän-
dung und Überweisung des Herausgabeanspruchs des Schuldners gegen den Drit-
ten (§ 886 ZPO) erforderlich sein.

I.

II.

1 Näher dazu Paulus DGVZ 1990, 151 f.
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gelten ihre Vorschriften jedoch erst seit dem 18.1.2017. Lediglich die Vorschrift
des Art. 50 galt für die Mitgliedstaaten bereits ab dem 18.7.2016. Die Mitglied-
staaten hatten bis zu diesem Tag die in Art. 50 genannten Informationen zwecks
Umsetzung der Verordnung an die Kommission zu übermitteln.
Die EuKoPfVO gilt in Deutschland und sämtlichen anderen Mitgliedstaaten der
EU unmittelbar (Art. 288 AEUV).

Anhang zur EuKoPfVO: §§ 946–959 ZPO

Abschnitt 6
Grenzüberschreitende vorläufige Kontenpfändnung

Titel 1
Erlass des Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung

Vorbemerkung zu §§ 946 ff.
Die §§ 946–959 wurden durch das Gesetz zur Durchführung der Verordnung
(EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuch-
rechtlicher und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justiz-
beitreibungsordnung (EuKoPfVODG) vom 21.11.20161 in die ZPO eingefügt
und traten überwiegend am 18.1.2017 in Kraft, also zeitgleich mit der
EuKoPfVO.2

Zuständigkeit
(1) 1Für den Erlass des Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung nach der
Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. Mai 2014 zur Einführung eines Verfahrens für einen Europäischen Beschluss
zur vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick auf die Erleichterung der grenz-
überschreitenden Eintreibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen
(ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 59) ist das Gericht der Hauptsache zuständig.
2Die §§ 943 und 944 gelten entsprechend.
(2) Hat der Gläubiger bereits eine öffentliche Urkunde (Artikel 4 Nummer 10
der Verordnung (EU) Nr. 655/2014) erwirkt, in der der Schuldner verpflichtet
wird, die Forderung zu erfüllen, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die
Urkunde errichtet worden ist.

Zuständigkeit (Abs. 1)
Abs. 1 S. 1 ergänzt Art. 6 EuKoPfVO, der ausschließlich die internationale Zu-
ständigkeit regelt (→ EuKoPfVO Art. 6 Rn. 1 ff.). Nach Abs. 1 ist für den Erlass
des Beschlusses zur vorläufigen Pfändung in Anlehnung an §§ 919 Alt. 1 und 930
Abs. 1 S. 3 das Gericht der Hauptsache zuständig. Dies gilt auch, wenn bereits
ein Hauptsachetitel erwirkt wurde.1 Zuständig ist das Gericht des ersten Rechts-

§ 946 ZPO

I.

1 BGBl. I S. 2591.
2 MüKoZPO/Hilbig-Lugani § 946 Rn. 1.
1 Thomas/Putzo/Seiler, 38. Aufl. 2017, § 946 Rn. 1.
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zugs. Für den Fall, dass die Hauptsache in der Berufungsinstanz anhängig ist, ist
das Berufungsgericht zuständig.2 In dringenden Fällen entscheidet gem. § 944 der
Vorsitzende über den Antrag (Abs. 1 S. 2 iVm §§ 943, 944)3 (auch → § 943
Rn. 1 ff.).

Sonderzuständigkeit (Abs. 2)
Abs. 2 regelt die örtliche Zuständigkeit für die Fälle, in denen der Gläubiger die
vorläufige Kontenpfändung aufgrund einer bereits erlangten öffentlichen Urkun-
de beantragt (vgl. Art. 6 Abs. 4 EuKoPfVO; → EuKoPfVO Art. 6 Rn. 3). Örtlich
zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk die Urkunde errichtet worden ist, un-
abhängig von der Hauptsachezuständigkeit. Die sachliche Zuständigkeit richtet
sich nach dem Streitwert.4

Verfahren
(1) 1Der Gläubiger kann sich in dem Verfahren auf Erlass des Beschlusses zur
vorläufigen Kontenpfändung aller Beweismittel sowie der Versicherung an Eides
statt bedienen. 2Nur eine Beweisaufnahme, die sofort erfolgen kann, ist statthaft.
(2) 1Das Gericht darf die ihm nach Artikel 14 Absatz 6 der Verordnung (EU)
Nr. 655/2014 übermittelten Kontoinformationen für die Zwecke des jeweiligen
Verfahrens auf Erlass eines Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung spei-
chern, übermitteln und nutzen. 2Soweit übermittelte Kontoinformationen für den
Erlass des Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung nicht erforderlich sind,
sind sie unverzüglich zu löschen oder ist deren Verarbeitung einzuschränken. 3Die
Löschung ist zu protokollieren. 4§ 802 d Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

Zulässige Beweismittel (Abs. 1)
Abs. 1 ergänzt Art. 7, 9 EuKoPfVO und lässt die Glaubhaftmachung als Beweis-
mittel genügen (vgl. §§ 920 Abs. 2, 294), da die im Arrestverfahren zulässigen
Beweismittel im Verfahren zum Erlass eines Beschlusses zur vorläufigen Konten-
pfändung zulässig sind.1

Eine mündliche Verhandlung findet nicht statt (Art. 11 EuKoPfVO;
→ EuKoPfVO Art. 11 Rn. 1). Deshalb werden weder der Schuldner noch die von
ihm benannten Zeugen angehört. Soweit in der EuKoPfVO oder in den nachste-
henden Vorschriften nicht vorrangige Regelungen verortet sind oder der Zweck
des Eilverfahrens und des Beschwerdeverfahrens (Art. 11 EuKoPfVO;
→ EuKoPfVO Art. 11 Rn. 1 ff.) der Anwendung nicht entgegensteht, gelten die
allgemeinen Vorschriften. Anwendbar bleiben u.a. §§ 91 ff., §§ 108 ff., §§ 139,
142, 166 ff. und 293.2

Zweckbindung und Sperrung von Kontodaten (Abs. 2)
Gemäß Abs. 2 S. 1 darf das Gericht die Daten nur zweckgebunden verwenden.
Soweit sie nicht für den Erlass des Beschlusses erforderlich sind, sind sie unver-
züglich zu sperren oder zu löschen (Abs. 2 S. 2), insbes. wenn die ausländische

II.

§ 947 ZPO

I.

II.

2 Saenger/Bendtsen, 8. Aufl. 2019, § 946 Rn. 1.
3 Thomas/Putzo/Seiler, 38. Aufl. 2017, § 946 Rn. 1.
4 Thomas/Putzo/Seiler, 38. Aufl. 2017, § 946 Rn. 2.
1 Thomas/Putzo/Seiler, 38. Aufl. 2017, § 947 Rn. 1; HK-ZPO/Bendtsen § 947 Rn. 1.
2 Thomas/Putzo/Seiler, 38. Aufl. 2017, § 947 Rn. 1; MüKoZPO/Hilbig-Lugani § 947

Rn. 6; BR-Drs. 633/15, S. 49.
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